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Vergleichswerte bekannt geben. Absatz 4 schreibt die Verwendung eines zu einem konkreten 

Nichtwohngebäude passenden Vergleichswertes aus den bekannt gemachten Werten vor. Die 

Nutzungsvielfalt bei Nichtwohngebäuden kann dazu führen, dass diese Datenbank für die 

konkrete Nutzungsart oder -mischung im Einzelfall keine identische Bauwerkskategorie vor-

hält. In diesem Falle darf der Aussteller aus dem Kreis der angebotenen Bauwerkstypen eine 

möglichst sachnahe Gebäudekategorie auswählen.  

Der vorgesehenen Vergleichswertedatenbank für Nichtwohngebäude liegt eine breit angelegte 

statistische Auswertung des Heizenergie- und Stromverbrauchs von Gebäuden insbesondere 

des Bundes, der Länder und der Gemeinden zugrunde.  

 

 

Zu § 20 (Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz) 

 

§ 20 soll Empfehlungen für kostengünstige Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz (Mo-

dernisierungsempfehlungen) entsprechend der Verordnungsermächtigung des § 5a Satz 2 

Nr. 5 EnEG und den Vorgaben des Art. 7 Abs. 2 Satz 2 RL regeln.  

Die Empfehlungen dienen vor allem dem Zweck, den Eigentümer auf energiebezogene Defi-

zite und naheliegende Verbesserungsmöglichkeiten des Gebäudes aufmerksam zu machen. 

Sie sollen übliche, im Allgemeinen rentable Maßnahmen zur energetischen Verbesserung des 

Gebäudes aufzeigen, dienen also nur der Information und verpflichten nicht zur Umsetzung 

der vorgeschlagenen Maßnahmen. Sie haben die Funktion eines fachlichen Ratschlags und 

sollen eine Energieberatung des Eigentümers nicht ersetzen, können dazu aber einen Anstoß 

geben. Mit solchen Informationen verbindet sich aber die Erwartung, dass Hauseigentümer 

vermehrt gerade in die energetische Verbesserung ihrer Gebäude investieren.  

Modernisierungsempfehlungen sollen Kauf- und Mietinteressenten als ergänzende Informati-

on zu den Angaben in den Energieausweisen zugänglich sein. 

Die grundsätzliche Pflicht zur Erstellung von Modernisierungsempfehlungen gilt sowohl für 

den Energieausweis auf Bedarfs- als auch für den Ausweis auf Verbrauchsbasis.  

Die Berechtigung zur Ausstellung der Empfehlungen ist in § 21 geregelt. 

 

Zu Absatz 1 

Nach Satz 1 entsteht die Pflicht des Ausweisausstellers zur Erstellung von Modernisierungs-

empfehlungen, wenn kostengünstige Verbesserungsmaßnahmen an dem konkreten Gebäude 

möglich sind. Der Begriff „kostengünstig“ hat hier dieselbe Bedeutung wie im Energieeinspa-

 


